
 
 

 

Landgericht Potsdam     Anlage 2 zum Protokoll der  

Az.: 3204 E/55      Präsidiumssitzung vom 26.05.2025  

 

 

Präsidiumsbeschluss Nr. 9/2025 
zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2025 

 

 

Der Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts Potsdam für das Jahr 2025 wird gemäß § 21 

e Abs. 3 Satz 1 GVG  

 

aus Anlass 

 

 des Dienstantritts der Richterinnen (auf Probe) Hagenie, Janßen, Klos und 

Matthiesen 

 der Erhöhung des Arbeitskraftanteils der Richterin am Landgericht Schröder sowie ih-

res Einsatzes in der Gerichtsverwaltung 

 der Rückkehr des Vorsitzenden Richters am Landgericht Feldmann nach längerfristi-

ger Verhinderung 

 

wie folgt geändert: 

 

1. 2. Zivilkammer: 

a) Frau Richterin am Landgericht Eberlein scheidet mit Ablauf des 31.05.2025 aus der 

2. Zivilkammer aus. 

b) Verfahren der 2. Zivilkammer, die bis zum Ablauf des 22.05.2025 unter Beteiligung 

von Frau Richterin am Landgericht Eberlein verhandelt worden sind und in denen ein 

Verkündungstermin für den Zeitraum ab dem 01.06.2025 bestimmt worden ist, wer-

den auch nach ihrem Ausscheiden aus der Kammer über den 31.05.2025 gemäß § 

21e Abs. 4 GVG unter ihrer Beteiligung bis einschließlich dieses Verkündungstermins 

oder eines dort bestimmten weiteren Verkündungstermins weitergeführt. Ferner bleibt 

Frau Richterin am Landgericht Eberlein gemäß § 21e Abs. 4 GVG für die Verfahren 2 

O 329/19, 2 O 89/21, 2 O 335/22, 2 O 99/24 und 2 O 205/24, in denen sie bereits tä-

tig geworden ist, über den 31.05.2025 hinaus zuständig.  

c) Mit Wirkung zum 01.06.2025 wird Frau Richterin am Landgericht Tix die Stellvertre-

tung im Vorsitz der Kammer übertragen. 

d) Frau Richterin (auf Probe) Klos wird der 2. Zivilkammer ab dem 01.06.2025 mit einem 

Arbeitskraftanteil von 100 % zugewiesen. 

e) Frau Richterin (auf Probe) Hagenie wird der 2. Zivilkammer ab dem 01.06.2025 zu-

gewiesen. Ihr Arbeitskraftanteil wird dort zunächst mit 0,49 bemessen. 

f) Die Turnuslänge der 2. Zivilkammer wird ab dem 01.06.2025 auf 35 Punkte festge-

setzt. Die Kammer erhält zum 01.06.2025 196 Maluspunkte. 

 

2. 4. Zivilkammer: 

a) Frau Richterin (auf Probe) Janßen wird der 4. Zivilkammer ab dem 01.06.2025 zuge-

wiesen. Ihr Arbeitskraftanteil wird dort zunächst mit 0,75 bemessen. 



 
 

 

b) Die Turnuslänge der 4. Zivilkammer wird ab dem 01.06.2025 auf 36 Punkte festge-

setzt. 

 

3. 11. Zivilkammer: 

Frau Richterin (auf Probe) Matthiesen wird der 11. Zivilkammer ab dem 01.06.2025 zu-

gewiesen. Ihr Arbeitskraftanteil wird dort zunächst mit 0,75 bemessen. 

  

4. 1. Strafkammer: 

a) Frau Richterin am Landgericht Eberlein wird der 1. Strafkammer ab dem 01.06.2025 

mit einem Arbeitskraftanteil von 85 % zugewiesen. 

b) Die Dezernatszahl der 1. Strafkammer wird ab dem 01.06.2025 auf 2,65 Punkte fest-

gesetzt. 

 

5. 3. Strafkammer: 

a) Frau Richterin am Landgericht Schröder wird der 3. Strafkammer ab dem 02.06.2025 

mit einem Arbeitskraftanteil von nunmehr 70 % zugewiesen.  

b) Die Dezernatszahl der 3. Strafkammer wird ab dem 02.06.2025 auf 2,75 Punkte fest-

gesetzt. 

 

6. Kammer für Rehabilitierungsverfahren: 

a) Frau Richterin am Landgericht Gawlas scheidet mit Ablauf des 01.06.2025 aus der 

Kammer für Rehabilitierungsverfahren aus. 

b) Mit Wirkung zum 02.06.2025 wird Frau Richterin am Landgericht Soltani-Teschner 

die Stellvertretung im Vorsitz der Kammer übertragen. 

c) Frau Richterin am Landgericht Schröder wird ab dem 02.06.2025 der Kammer für 

Rehabilitierungsverfahren mit einem Arbeitskraftanteil von 10 % zugewiesen. 

 

7. Güterichterinnen und Güterichter: 

Der Arbeitskraftanteil von Frau Richterin am Landgericht Gawlas wird ab dem 02.06.2025 

mit 0,3 bemessen. 

 

 

 

Potsdam, den 26.05.2025 

 

 

gez. Dr. Matthiessen       gez. Fried 


